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Ausbildungswesen 
 

Kreisschreiben 1/2011 (Versand per Mail) 

  Informationen zum Ausbildungswesen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit diesem Kreisschreiben wollen wir Sie über einige wichtige Aspekte zum Ausbildungswesen informieren. 

Berufsbildnertagung der OdA Wald BL/BS/SO 

Die Tagung der Ausbildner findet am 4. Mai 2011 (Nachmittag) an der Gewerbeschule Liestal (Aula) statt. Eine 
entsprechende Einladung mit dem Programm wird noch zugestellt. Wir bitten euch, das Datum zu reservieren. 
Erfreulich wäre, wenn neben den Ausbildnern auch die Betriebsleiter an der Tagung teilnehmen würden. 

Anlehre weiterhin möglich 

Die Attest-Ausbilung (ehemalige Anlehre) ist im Aufbau begriffen. Die Realisierung ist bis 2013/2014 vorgesehen. Bis 
dahin sind gemäss unserer Abklärungen mit dem zuständigen Amt nach wie vor – auch im Kanton Solothurn – Anleh-
ren möglich. Wenn Forstwart-Lernende die geforderten Leistungen zum Beispiel nicht erbringen können, ist nach dem 
ersten Semester oder im Verlauf des ersten Lehrjahres ein Wechsel in eine Anlehre als Forstarbeiter möglich. 

Richtlöhne für Forstwartlehrlinge 

Wir haben auf der Geschäftsstelle Anfragen zu den Lehrlingslöhnen erhalten. Der BWSo hat keine eigene Empfehlun-
gen Zur Information legen wir Ihnen aktuelle Empfehlungen zu Lehrlingslöhnen aus verschiedenen Kantonen bei. 

Thema Holzmessen im Lehrmittel Berufskunde Forstwart/-in angepasst 

Das Kapitel 3 des Berufskundelehrmittels („Holzernte und Holzmessen“) wurde aufgrund der neuen Schweizerischen 
Handelsgebräuche für Rohholz angepasst. Es liegt ab sofort als PDF-Datei vor und kann unter www.codoc.ch herun-
tergeladen werden. 

Beiträge für überbetriebliche Lehrlingskurse (üK) 

An die Gesamtkosten eines ÜK-Tages werden im Jahr 2011 unverändert wie 2010 folgende Beiträge geleistet: 

• Beitrag Berufsbildungsfonds Wald Fr. 70.— 
• Beitrag ABMH Fr. 120.— 
• Beitrag BWSo Fr. 60.— 

Die verbleibenden Restkosten müssen durch die Ausbildungsbetriebe übernommen werden. Leider ist nicht zu erwar-
ten, dass die Kursbeiträge aus dem Berufsbildungsfonds in Zukunft erhöht werden. 

Das Budget des Berufsbildungsfonds kann ab dem 20. Februar 2011 unter www.bbf-wald.ch heruntergeladen werden. 

http://www.codoc.ch/
http://www.bbf-wald.ch/
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Wichtige Termine 2011 

4. Mai Berufsbildnertagung (nachmittags, Einladung folgt) 

29. Juni Allgemeine Diplomfeier an der GIB Liestal 

30 Juni Separate Diplomfeier der OdA Wald für Forstwartlehrlinge BL/BS/SO in Aesch (Einladung folgt) 

1. Juli Diplomfeier für Forstwarte BE/SO/VS am Berufsbildungszentrum Wallierhof, Riedholz 

10. September Waldputzete im Kanton Solothurn 

 

Wir hoffen Ihnen mit diesen Angaben zu dienen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Bürgergemeinden und Waldeigentümer 
Verband Kanton Solothurn BWSo 

Geri Kaufmann, Geschäftsführer 
 
 
Beilagen 

- Zusammenstellung der Lehrlingslöhne für Forstwarte für das Jahr 2010 
- Blatt Monatsgehalt staatliche Forstwartlernende im Jahr 2011 (Kanton Bern) 
- Auszug aus dem Bericht zum Lehrlingswesen; Lehrlingslöhne 2010/2011 in den Kantonen BL/BS 



 

Amt für Wald beider Basel , 4410 Liestal  Seite 2 von 5 

 

 

Das Amt für Wald beider Basel ist ein gemeinsames Amt des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt BS und der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion BL 

Bericht zum Lehrlingswesen 2011 
1.1 Anzahl Lehrlinge 

An der gewerblich industriellen Berufsschule 
Liestal (GIBL) sind zurzeit folgende Schüler 
eingeschrieben: (Stand 1. 1. 2011) 
 
 

Lehr-
jahr 

BL BS SO Re
pet. 

To-
tal 

Davon 
 Anl.    BMS 

1. 8 1 9 0 18 0 0 

2. 8 1 0  9  0 0 

3.  11 1 1  13 0 1 

BMS Langzeitjahr 0 

Schüler mit Maturabschluss 0 

Total 27 3 10  40 0 1 
 
 
In der ersten Klasse besuchen nun alle Forst-
wartlehrlinge des Kantons Solothurn den Unter-
richt an der Gewerbeschule Liestal. Damit dürfte 
der Schulstandort Liestal längerfristig gesichert 
sein. 
 
 

1.2 Zusammenarbeit mit den Nachbarkan-
tonen 

Im Jahr 2010 sind wir ein gutes Stück weiter 
gekommen bei der Zusammenarbeit mit dem 
Kanton Solothurn. Sowohl beim Instruktoren-
team, bei der OdA  wie auch beim den Exper-
ten des Qualifikationsverfahrens konnten wir 
die Lücken mit Kollegen aus dem Kanton Solo-
thurn füllen. So scheint mir, dass der Kanton 
Solothurn nun angemessen bei all diesen Gre-
mien vertreten ist. Leider haben wir es noch 
immer nicht geschafft ein gemeinsames Wei-
terbildungsbüchlein zu machen. 
 
 
1.3 Lehrlingslöhne 

Im letzten Jahr gab es eine kleine Teuerung 
von ca. 2 %. Wir empfehlen Ihnen darum die 
Lehrlingslöhne wie folgt anzupassen.  
 

Lehrjahr 2010 2011 

1. Lehrjahr   Fr.   800-- Fr.   820.-- 

2. Lehrjahr Fr. 1000.-- Fr. 1020.-- 

3. Lehrjahr Fr.. 1300-- Fr. 1320.-- 

 
Damit sind wir im schweizerischen Vergleich 
noch immer im unteren Drittel, wie sie der bei-
liegenden Statistik des BAFU entnehmen kön-

nen. Nach der Lehre soll der Forstwart in die 
staatliche Lohnklasse 18 eingereiht werden. 
Das entspricht, wie sie der beigelegten Lohnta-
belle entnehmen können, einem Anfangslohn 
(Stufe 1) von ca. 4941 Franken. 
 
 

1.4 Bildungsplan 

Der neue Bildungsplan wurde in unserem Kan-
ton weitgehend umgesetzt. Auch das Qualifika-
tionsverfahren wurde entsprechend angepasst. 
Eine Umfrage bei den Lehrlingen und bei den 
Ausbildnern hat einige Erkenntnisse, Informati-
onslücken, weitere Bedürfnisse und Verbesse-
rungsvorschläge aufgezeigt. Über diese Ergeb-
nisse wird die BBK anlässlich der Ausbildnerta-
gung informieren. Es wurde auch bemängelt, 
dass eine Informationslücke betreffend der 
Stoffverteilung auf die drei Lehrjahre besteht. 
Anlässlich der Ausbildnertagung werden wir 
darum dieses Dokument, das inzwischen auch 
einige Änderungen erfahren hat, abgeben. 
 
 
1.5 Qualifikationsverfahren 

a) Erfahrungsnote Betrieb 
Die Erfassung und die Einreichung der Erfah-
rungsnote Betrieb ist schon zur Gewohnheit 
geworden. Das extra für die Erfassung entwi-
ckelte Excel Programm hat sich bewährt und 
kann gut von den Lehrbetrieben eingesetzt 
werden. Ich bitte alle, noch besser auf die Ter-
mine für die Einreichung zu achten. Insgesamt 
darf festgehalten werden, dass all jene Betrie-
be, die ihre Hausaufgaben (Qualifikationsge-
spräche etc.) auch vor der neuen Bildungsver-
ordnung gemacht haben kaum mehr Aufwand 
und Bürokratie betreiben müssen. Immerhin 
wurde ja auch die Lerndokumentation, ein viel 
gehasstes Muss, von früher 30 auf 12 Berichte 
reduziert, was zu einer erheblichen Verringe-
rung des Arbeitsaufwands sowohl bei den Ler-
nenden, als auch bei den Ausbildnern führte. 
Zum ersten Mal sind nun auch die Kollegen 
südlich des Juras aus dem Kanton Solothurn 
gebeten diese Erfahrungsnoten zu erfassen 
und einzureichen. Ich bitte alle, falls es Proble-
me bei der Bedienung des Excel Programms 
gibt, sich bei mir zu melden, damit ich den not-
wendigen Support geben kann. 
Zu der Erfahrungsnote gehören auch die 
Schulnoten (6 Semester), die Benotung des 
Herbariums und die neu zu erfassenden Noten 
aus den Einführungskursen A, B, C, D und E. 
 

Matthias
Hervorheben



Stand: 2011 

Monatsgehalt Forstwartlernende 2011 
(nichtstaatlichen Betrieben als Richtlinie empfohlen) 
 
 
Das Monatsgehalt der staatlichen Forstwartlernenden beträgt für das Jahr 2011: 
 
1. Lehrjahr  Fr. 945.55 
2. Lehrjahr Fr. 1'202.15 
3. Lehrjahr Fr. 1'600.75 
 
 
Dazu kommt jährlich die 13. Monatsbesoldung. 
 
Nach erfolgreicher Lehrabschlussprüfung wird ein staatlicher Forstwart in die 
Gehaltsklasse 14, Einstiegsstufe -12, eingereiht (Anfangsbruttogehalt 2011: Fr. 4'575.95 
zuzüglich 13. Monatslohn). 



Zusammenstellung der Lehrlingslöhne für Forstwarte für das Jahr 2010 

 

Kanton 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr Nach Lehre Bemerkungen 

Aargau Fr. 800.-/M Fr. 1’100.-/ M Fr. 1'400.-/ M Fr. 4'500.-/ M  

Basel Stadt/Land Fr. 800.-/M Fr. 1’000.-/M Fr. 1’300.-/M Fr. 4'600.-/M  

Bern Fr. 939.-/M Fr. 1'193.80/M Fr. 1'589.60/M Fr. 4'544.15.-/M  

Freiburg Fr. 460.-/M 
Fr. 760.-/M 

Fr. 1'240.-/M Fr. 1'510.-/M Fr. 4'278.95/ M 13x 

Genf Fr. 595.-/M Fr. 1‘115.-/M Fr. 1'480.-/M Fr. 3‘675.-/M  

Glarus Fr. 938.-/M Fr. 1'134.-/M Fr. 1'500.-M Keine Angabe 13x Zahlen 09 

Graubünden Fr. 1’145.-/M Fr. 1'387.-/M Fr. 1'620.-/M unbekannt  

Jura Fr. 650.-/M Fr. 840.-/M Fr. 1'060.-/M Fr. 4'500.-/M  

Luzern Fr. 987.-/M Fr. 1'159.-M Fr. 1'339.-/M Keine Angabe 13x Zahlen 09 

Neuenburg Fr. 642.-/M Fr. 856.-/M Fr. 1’177.-/M Fr. 4’735.-/M 13x 

Nidwalden Fr. 900.-/M Fr. 1'025.-/M  Fr. 1'300.-/M Keine Angaben 13x Zahlen 09 

Obwalden Fr. 1’026.-/M Fr. 1'200.-/M  Fr. 1'390.-/M Keine Angaben 13x Zahlen 09 

Schaffhausen Fr. 850.-/M Fr. 1'100.-/M  Fr. 1'450.-/M Fr. 4100-4400/M  

Schwyz Fr. 1’037.-/M Fr. 1'186.-/M Fr. 1'406.-/M Keine Angaben 13x Zahlen 09 

Solothurn Fr. 760.-/M Fr. 1’030.-/M Fr. 1’390.-/M Fr. 4'300.-/M  

St.Gallen/AR/AI Fr. 925.-/M Fr. 1’250.-/M Fr. 1’625.-/M Fr. 4'227.10/M 13 x 

Tessin Fr. 7’800.-/Jahr Fr. 10'400.-/Jahr Fr. 14'300.-/Jahr Fr. 4’200.-/M  

Thurgau Fr. 802.60/M Fr. 1'203.90/M Fr. 1'605.15/M Fr. 4‘200.-/M  

Uri Fr. 1’000.-/M Fr. 1’200.-/M Fr. 1’400.-/M Fr. 4‘129.-/M  

Waadt Fr. 595.-/M Fr. 1’115.-/M Fr. 1’480.-/M Fr. 4'700.-/M  

Wallis Fr. 700.-/M Fr. 1’113.-/M Fr. 1’530.-/M Fr. 4'766.-/M  

Zug Fr. 960.-/M Fr. 1‘060.-/M Fr. 1’380.-/M Fr. 4‘200.-/M 13x 

Zürich Fr. 850.-/M Fr. 1'100.-/M Fr. 1'450.-/M Fr. 4100-4400/M  

Liechtenstein Fr. 1’145.-/M Fr. 1'387-/M Fr. 1'620.-/M Fr. 4'400.-/M  

 

 

19. Januar 2011  O. Raemy 
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